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:Beiblatt zur Parlamentsko~respondenz 

nie steyrerIDÜhl und das Pa~ierkartell 

A n fra g e b e a n t W 0 r t. uns 

13. IJ.pril 1954 

Die 4bg. 'J)r. M i g s c h und Genossen haben in einer Anfrage am 
. . 

17. März mitgeteilt, die ·.~ufsichtsratsmitglieder des Sozialistisohen Ver-

lages in der steyrermühl A.G. hätten den Antrag gestellt, die steyrermühl 

möge aus dem Papierkartell austret~n,um die Papierpreiserhöhung zU: er­

schweren. Sie fragten den Finanzminister, ob er bereit sei, die Vertreter 

der verstaatlichten Banken im Aufsichtsrat und Vorstand der SteyrermUhl an­

zuweisen, 'gleichfalls für den Austri tt der SteyrermUh1 aas .dem Papier kartell 

zu Ettim~n. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t zhat diese Anfrage in 

folgender Weise beantwortet: 

Die Behau.ptung, daß ein Antrag der Vertreter des Sozia1istisohen Vor-

1ages auf' Al.l.stri tt aus dem Papierkartell (Irundigung der Mi tglia,d -- schaft zur 

Östel.'r.Pap1erverkaufs-Ges.m~b.H.) von der ~u.fsiohtsratsmehrheit, die aus Ver­

tretern zweier verstaatlichter Banken beste~t, I!fntode+-:gestimmt" wurde. ist 

lmrichtig. ES wurde vielmehr wegen vorgerückter Stunde . die Debatte über einen 0 

von den .h.ntragste11em im Laufe der sitzung abgeänderten Antrag abgebrochen 

und die Sitzung gesohlossen, sodaS eine Abstimmung überhaupt nio~t stattge­

funden hat. 

Im übrigen ist zu bemerken, daß die Frage der Kündigung des Österr. 

Papieryerkaufs-Ges.m.b.H.-Vertrages eine Angelegenheit der Gesohättsführans 

ist. ~ntscheidungen in !:i.nge1egenheiten der Gesohäftsfilhrung können nach dOI!l 

'Aktiengeset~ weder duroh die Satzung noch durch eine ~schäJftsordnWlß für 

den Vorstand noch auch durch einen Sonderbeschlu4Ies Aufsiohtsrates mit rem ts­

verbindlicher Wirksamkeit dem Vorstand entzogen werden. Ein allenfalls ge­

faßter derartiger Beschluß vermöchte den Vorstand in keiner Hinsicht zu bin~ 
den~ 

Auch der Hauptversammlung einer Aktiengesellsohaft ist es nicht mög­

lich, einem Aufsiohtsrat Weislll'lBen ~u ertei 1en. Es besteht daher auoh für den 

Bundesminis,ter für Finanzen als Re präsentanten der Republik Österreich in 

den Hauptversammlungen der verstaatlichten Banken ke ine rem tl iohe Handhabe, 

Aufträge an die Aufsiohtsräte dieser Banken zu erte! len. Eine Ausnahme gilt 
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nur für die in den Auf siahtsrat entsendeten Beamten, denen auf Grund der 

D1ensthoheit Weisungen erteilt w'grden können. ~ übrigen handelt es siah im 

gegenständlichen Fall nicht um Auf8i~htsräte der verstaatlichten Banken, son­

dern vielmehr um Mitglieder des Aufsichtsrates der Steyrerllühl 1l..G., die 10-

diglich von den Vorständen der ,heiden in Betracht. kommenden Banken der Hrll1.pt­

versammlung der genannten Gesellschaft zur Wahl in den Aufsiohtsrat vorgo­

schlagen worden waren. 

Es besteht daher entgegen der zum Ausdruck gebrachten Auffassung für 

das Bundesministerium für Ffnanzen keine rechtliche M"6g1ichkeit, auf die 

KÜndigQng oder Nichtkündigungdes Österr.Papierverkaufs-Ges.m.b.H.-Vertrages 

durch die Steyrermühl A.G. Einfluß zu nehmen. 

".-(1) ... -.-.-.-
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